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in Zukunft entfällt für in Deutschland geborene Kinder von Eltern ohne 
deutschen Pass der sogenannte Optionszwang. Also der Zwang, sich 
zwi schen dem 18. und 23. Lebensjahr auf eine Staatsangehörigkeit fest zu -
legen. Darauf haben sich CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. 
Dadurch wird eine unserer zentralen Forderungen an die Parteien erfüllt. 
Das Engagement vieler Metallerinnen und Metaller für eine vernünftige, 
fortschrittliche Lösung hat sich gelohnt! Bei der Umsetzung des Gesetzes
müssen wir nun darauf achten, dass unbürokratische Regelungen für bisher
nach dem Optionszwang Ausgebürgerte geschaffen werden.  

Weitere Erfolge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die  
angekündigte Einführung des flächendeckenden Mindestlohns, die 
abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren sowie Verbesserungen 
beim Arbeitnehmer-Entsendegesetz, bei Leiharbeit und Werkverträgen.

In puncto Willkommens- und Anerkennungskultur haben Union und SPD wichtige Chancen vertan. Anstatt endlich 
ein modernes, einfaches und transparentes Zuwanderungsrecht zu schaffen, bleibt es bei dem Wirrwarr verschiedener
Aufenthaltsgesetze und Verordnungen, bei dem selbst Fachleute kaum noch durchblicken. Ein ähnlich unübersicht -
liches Bild bietet sich bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen und Abschlüssen. Kein 
Wunder, dass kaum Fachkräfte nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten und zu leben! 

Mir fallen beim Thema „Willkommenskultur“ für Fachkräfte aus dem Ausland ohnehin zunächst die vielen Migran -
tinnen und Migranten mit und ohne deutschen Pass ein, die seit Jahrzehnten Teil dieser Gesellschaft, unsere Kolle -
ginnen und Kollegen sind. Sie kommen in der Debatte meist nicht vor.

Trotz vieler Schwächen und blinder Flecken: Die Debatte um eine Willkommens- und Anerkennungskultur bietet 
vielleicht die Chance, migrationspolitische Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und Verbesserungen zu erreichen.
Deshalb wird sich die IG Metall weiter in diese Diskussion einbringen. 

Was heißt das eigentlich, Willkommenskultur? Wo liegen die Herausforderungen? Diese Fragen sind Schwerpunkt 
dieser Ausgabe der IGMigration und der Bundesmigrationskonferenz, die vom 2. bis 4. April 2014 in Sprockhövel
stattfindet. Die Konferenz bietet ein gutes Forum zum Austausch, zur Strategiediskussion und um Forderungen an 
die Politik zu formulieren. 

Am 25. Mai 2014 wird ein neues Europaparlament gewählt. Das Thema Zuwanderung scheint ins Zentrum des 
Wahlkampfs zu rücken. Nicht immer wird die Debatte dabei sachlich geführt, wie die Diskussion um sogenannte 
„Armutszuwanderer“ aus Rumänien und Bulgarien zeigt.     

Populismus, ausgrenzenden und nationalistischen Tönen werden wir daher unser Bild von einem sozialen Europa 
und Solidarität entgegensetzen. Wir werden nicht zulassen, dass ein weiteres Mal Wahlkampf auf Kosten von 
Migrantinnen und Migranten, Flüchtlingen, Minderheiten gemacht wird.

25/14

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

EDITORIAL

Christiane Benner, geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der IG Metall
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WILLKOMMENSKULTUR  

Wann ist eine Migrantin 
willkommen? Wann wird ein 
Migrant anerkannt? Weil es 
in Deutschland an Fachkräften
mangelt, fordern Politik und
Wirtschaft eine neue Will-
kommenskultur. Aber nicht 
alle meinen das Gleiche.

Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) definiert modell-
haft drei Phasen im Zuwanderungs-
prozess. Der „Vorintegration“ im Her -
 kunftsland folgt die „Erstorien tierung“
in Deutschland und danach die „Eta -
blierung in Deutschland“ (> Grafik).
Nur in den ersten beiden Phasen 
fin det ein „Willkommen“ statt. Die
„Willkommenskultur“ richtet sich 
daher an „alle legalen Neuzuwan-
dernden“. In der dritten Phase hin -
gegen spricht das BAMF von einer 
„Anerkennungskultur“, die verstan-
den wird als „die Anerkennung aller
in Deutschland lebenden Menschen 
mit Migrationshintergrund durch die
Aufnahmegesellschaft, wobei die
Wertschätzung der Potenziale im
Mittelpunkt steht“.

Die Bundesvereinigung der Arbeit-
geberverbände (BDA) macht diesen
Unterschied nicht. Seiner Definition
zufolge kann eine „gelebte Willkom-
menskultur“ dazu beitragen, die Ein-
gliederung von Mitarbeitern in den
Arbeitsprozess zu erleichtern, neue
Märkte und Kundengruppen im In-

und Ausland zu erschließen und das
Image und das öffentliche Ansehen
eines Unternehmens zu erhöhen.
Wer willkommen sein soll, sagt der
BDA explizit: „Die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft
hängt entscheidend von gut qualifi-
zierten Arbeitnehmern ab.“

Gefahr: Migranten werden 
wieder zu „Gästen“
Die Fachstelle Diversity Manage-
ment im bundesweiten Netzwerk
„Integration durch Qualifizierung
(IQ)“ kritisiert die Beschränkungen.
Der Vorwurf: Die Verkürzung der Will-
kommenskultur auf Neuzugewan-
derte schließt bereits in Deutsch-
land lebende Migrantinnen und
Migranten aus und birgt die Gefahr,
die Trennung zwischen „Gastgeber“

und „Gast“ wiederzubeleben. Die
Fachstelle fordert daher ein „nach -
trägliches Willkommen“ für diese
Menschen, eine Anerkennung ihrer
Lebensleistung sowie mehr Rechte
und Möglichkeiten auf gesellschaft -
liche Teilhabe. 

Sinnvolle Unschärfe: Experten
raten zu milieugerechter Deutung
Zudem wird die Konzentration auf
hochqualifizierte Zielgruppen in Frage
gestellt. Asylbewerber und -bewer be -
rinnen sowie Flüchtlinge, die aus 
humanitären Gründen Aufnahme in
Deutschland finden, dürften nicht
ausgeschlossen werden. „Willkom-
menskultur betrifft alle“, betont die
Fachstelle. „Sie steht für den Gedan-
ken, dass Integration, egal ob gesell-
schaftlich oder arbeitsmarktbezogen,
nicht nur eine Leistung der Migrantin-
nen und Migranten ist, sondern auch
eine Aufgabe der gesamten Gesell-
schaft, mit all ihren bereits in Deutsch -
land lebenden Menschen und ihren
Institutionen.“

Der Migrationsforscher Friedrich
Heckmann spricht angesichts dieser
inflationären Begriffsvielfalt von einer
„sinnvollen Unschärfe“. Allerdings
mache sie es möglich, die Willkom-
menskultur „in unterschiedlichen 
Kontexten milieugerecht produktiv 
anzuwenden: beim Bundesverband der
deutschen Industrie wie im Fußball-
verein oder in einer Stadtverwaltung“.

„In diesem Sinne ist auch die 
IG Metall gefordert, ihr eigenes Ver-
ständnis einer Willkommenskultur zu
entwickeln“, sagt Petra Wlecklik vom
Ressort Migration/Integration. „Auf
der nächsten Bundesmigrationskon -
ferenz im April 2014 wollen wir damit
beginnen, aufzuklären, zu sensibili-
sieren und öffentliche Initiativen 
anzustoßen.“ 

Phase der 
Zuwanderungsentscheidung/

„Vorintegration“

„Willkommenskultur“ „Anerkennungskultur“

Phase der 
Erstorientierung
in Deutschland

Phase der  langfristigen
Etablierung

in Deutschland

Quelle: BAMF

Chaos der Konzepte
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WILLKOMMENSKULTUR 

Von der Green Card für IT-Experten
bis zur Blauen Karte EU für Studierte:
Die Bundesregierungen haben seit
2001 viele Reformen eingeleitet, um
mehr Fachkräfte ins Land zu locken.
Dennoch ist Deutschland für viele
Menschen aus Nicht-EU-Staaten ein
sehr seltenes Ziel. Experten fordern
daher eine Informationsoffensive, 
etwa ein mehrsprachiges Informati-
onsportal oder Fachkräftebeauftragte
in den deutschen Kon sulaten. 

Unklare Botschaft: Es fehlen
eindeutige Signale
„Deutschland ist in der Welt nicht als
Einwanderungsland bekannt“, erklärt
Talibe Süzen diese Entwicklung. Sie
arbeitet als Referentin für interkultu-
relle Kinder- und Jugendhilfe beim
Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt
in Berlin und gehört dem Gesprächs-
kreis „Migration und Integration“ der
Friedrich-Ebert-Stiftung an. „Während
wir um Hochqualifizierte werben, er -
klären wir alle anderen, die auch gerne
kommen würden, zu unerwünschten
Personen. Was fehlt, ist ein eindeuti-
ges Signal des Willkommens.“

Ausländischen Akademikerinnen
und Akademikern bietet Deutschland
heute nahezu unbeschränkte Einwan-
derungsmöglichkeiten. Fachkräfte
ohne Hochschulabschluss aber haben
diese Chance nicht (> Kasten). 

Und es gibt weitere Hemmschwel-
len. Wer will schon – vor allem wenn
er oder sie die Wahl hat – in ein Land
ziehen, wo Regierungsparteien eine
Zwei-Klassen-Gesellschaft der Zuwan-
dernden predigen. Und wo Kinder 
mit Migrationshintergrund sehr viel
seltener den Sprung auf das Gymna-
sium und in ein Studium schaffen 
als ihre deutschen Mitschüler und
Mitschülerinnen. „Wer eine Will kom -
menskultur in Deutschland schaffen
will“, sagt Süzen, „darf den Rassis mus
in diesem Land nicht verschweigen.“
Mit der Kultur müssen sich aber auch
die Institutionen verändern. Der Rat
für Migration, ein bundesweiter Zu-

sammenschluss von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern, fordert
die künftige Bundesregierung daher
auf, die Migrations- und Integrations-
politik institutionell zu reformieren
und den aktuellen „Kompetenz-Wirr-
warr“ zu beseitigen.

Offener Brief: Rat für Migration
fordert Reformen
Demnach soll die Zuständigkeit für
diesen Politikbereich künftig nicht
mehr beim Bundesinnenministerium
liegen, sondern in einem Quer-
schnitts-Ministerium, das aus dem
Bundesministerium für Arbeit und

Keiner will kommen
Viele Wege führen nach Deutschland. Diese aber sind bei vielen
Migrantinnen und Migranten nicht bekannt. Nicht zuletzt, weil
der interne Kompetenz-Wirrwarr weitere Fortschritte blockiert. 

Soziales hervorgehen kann und das
über die eigenen Ressortgrenzen hin-
weg die Aktivitäten anderer Ressorts
in die sem Bereich koordiniert, insbe -
sondere die des Bildungs-, Familien-,
Wirtschafts-, Innen-, Justiz- und 
Außenministeriums. „Bis heute ist 
es nicht einmal gelungen, einen 
geschlossenen Migrations- und Inte -
grationsbericht vorzulegen und kon-
   ti nuierlich fortzuschreiben“, heißt es 
in dem Offenen Brief, den der Rat am
1. Oktober 2013 veröffentlichte. 

Daran wird sich wohl auch in Zu-
kunft wenig ändern, denn der Koali -
tionsvertrag von CDU/CSU und SPD
folgt diesen Forderungen nicht. „Trotz 
erkennbarer Fortschritte wurde ver-
säumt, eine aufeinander abgestimmte
Integrations- und Migrationspolitik 
aus einem Guss zu entwickeln“, zieht
Petra Wlecklik vom IG Metall-Ressort
Migration/Integration Bilanz. „Nach
wie vor fehlt eine migrationspolitische
Gesamtstrategie.“

Talibe Süzen,
Bundesver-

band der
AWO, Berlin

Blaue Karte EU

Die Blaue Karte EU wurde gemäß einer
EU-Richtlinie im August 2012 in Deutsch-
land eingeführt. Sie vereinfacht die 
Zuwanderung von hochqualifizierten
Ausländerinnen und Ausländern und 
regelt selbst das Niederlassungsrecht
für akademische Fachkräfte verbindlich. 

Laut Bundesinnenministerium hielten
sich zum 30. November 2013 insgesamt
12.989 Menschen mit einer Blauen Karte
EU in Deutschland auf. 7.191 erfüllten
die Voraussetzungen in den „Regelbe-
rufen“, 5.789 in den „Mangelberufen“
(vorwiegend Medizin, Natur- und Inge-
nieurwissenschaften). Ein Tropfen auf
den heißen Stein: Allein die deutsche

IT-Branche meldet aktuell 39.000 feh-
lende IT-Spezialisten. Zum 1. Januar
2014 wurden die Gehaltsgrenzen ange-
hoben. Nunmehr gilt ein Mindestgehalt
von 47.600 Euro in Regelberufen bzw.
37.128 Euro in Mangelberufen.

Für Menschen ohne Hochschulab-
schluss gibt es eine solch klare Richtli-
nie bislang nicht. Zwar hat die Bundes-
regierung im Juli 2013 die Öffnung des
deutschen Arbeitsmarktes für Nicht-EU-
Arbeitnehmer mit beruflicher Fachar -
beiter-Qualifikation beschlossen. Wer
erwünscht ist und wer nicht, wird aber
über eine „Engpass-Analyse“ bestimmt,
die halbjährlich erstellt wird. 
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WILLKOMMENSKULTUR 

Am 9. November 2013 trafen sich ein
Dutzend IG Metall-Mitglieder auf Ein-
ladung ihrer Verwaltungsstelle sowie
des Ressorts Migration/Integration
zum Dialogtag in Düsseldorf. Dabei
setzten sich Männer und Frauen aus
Ägypten, Bosnien, Deutschland, 
Italien, Serbien und aus der Türkei
an einen Tisch. Etwa drei Stunden
sprachen sie über die Vielfalt in ihrer
Stadt sowie die persönlichen Gemein-
samkeiten und Unterschiede, die 
sie damit verbinden. Anschließend
gingen sie wieder auseinander. 

Die Idee der Dialogtage entstand
nach den New Yorker Terroranschlä-
gen des 11. September 2001 im nie-
derländischen Rotterdam. Engagier-
te Bürgerinnen und Bürger luden da-

mals erstmals quer durch die Stadt
Mitmenschen an die Dialogtische
ein, um sich bei Kaffee und Gebäck
über ein zuvor ausgewähltes Thema
auszutauschen. 

Vorbild Niederlande: 20.000
Teilnehmende in 90 Städten
Seitdem zieht das Konzept große
Kreise. Mittlerweile finden die Dia-
logtage in den Niederlanden jährlich
im November statt. 2013 nahmen
daran in 90 Städten und Gemeinden
mehr als 20.000 Menschen teil.
„Ziel des Dialogtags ist es, einen 
regelmäßigen Beitrag zur interkultu-
rellen Verständigung zu liefern und
sehr unterschiedlichen Menschen,
Gruppen und Organisationen eine

Ängste abbauen, Vorurteilen begegnen, Netzwerke knüpfen.
Am 9. November 2013 trafen sich rund 200 Menschen zum
ersten Dialogtag in der rheinischen Metropole. Die IG Metall
war aktiv mit dabei.

Dialoge in Düsseldorf

Gelegenheit zu bieten, ihre Kräfte 
zu bündeln und ihr Netzwerk zu 
vergrößern”, erklärt Sigrun Scheve,
Projektleiterin bei der niederlän -
dischen Fachstelle für Diskriminie-
rungsfragen. „Teilnehmerinnen und
Teilnehmer treten in Verbindung mit
Bürgerinnen und Bürgern, mit denen
sie sonst nicht in Kontakt kommen.
Vorurteile werden in Frage gestellt
und das gegenseitige Verständnis
wächst.“   

Der Begriff „Dialogtag“ ist bewusst
gewählt. Denn Dialog ist keine Dis-
kussion. Anders als die Diskussion
wird der Dialog durch Erfahrungsaus-
tausch, gegenseitiges Zuhören und
den Mut zur Verletzlichkeit geprägt
(> Tabelle). Der Dialog ist damit
auch Voraussetzung für eine Will-
kommenskultur. Die Dialogtische
werden moderiert, und es gibt feste
Spielregeln für die Gespräche. 

Lasst uns reden: Gespräche 
folgen festen Spielregeln
Der erste Dialogtag in Düsseldorf
stand unter dem Motto „Wir sind
(D)üsseldorf – Wir sind NRW: Ge-
schichten aus der Stadt der Vielfalt“.
Er wurde vom Kulturverein Mosaik
e.V. in Düsseldorf angeregt und von
zahlreichen Institutionen unterstützt,
darunter vom Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales in Nordrhein-
Westfalen (NRW), den Stadtwerken
sowie den städtischen Verkehrsbe-
trieben. Insgesamt gab es 16 Tische,
an denen sich rund 200 Menschen
trafen. Auch der königlich-niederlän-
dische Konsul hatte zu einem Tisch in
die NRW-Landeshauptstadt geladen. 

„Der Start war gut, jetzt muss man
weitermachen“, zog Nihat Öztürk, der
als 1. Bevollmächtigter der Verwal-
tungsstelle Düsseldorf-Neuss den
Tisch der IG Metall moderierte, sein
Fazit. „Ja, wenn es in dieser Stadt
wieder einen Dialogtag geben wird,
dann ist die IG Metall auch wieder
aktiv dabei.“

Diskussion und Dialog – Fünf Unterschiede

Diskussion Dialog

Streit mit Argumenten Begegnung und Erfahrungsaustausch
unpersönlich persönlich
einander überzeugen wollen einander kennenlernen 
Siegeswille Mut zur Verletzlichkeit
selektives Zuhören aufmerksames Zuhören

Foto: Neziha Cetinkaya-Potthoff
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„Oft prägen Angst und Unsicherheit
die Lebenssituation eines Teils der
osteuropäischen Werkvertragsbe-
schäftigten“, heißt es in dem Bericht,
den die Expertengruppe, auch Task
Force genannt, am 26. November
2013 veröffentlichte. Das Zurücksen-
den in die Heimat komme einer frist-
losen Kündigung ohne soziale Absi-
cherung gleich. „Werkvertragsbe-
schäftigte sind so insgesamt kaum
in der Lage, sozial gerechte Arbeits-
bedingungen für sich durchzusetzen.
Eine akzeptable Arbeits- und Lebens-
situation war für einen Teil der Werk-
vertragsarbeiter mit rumänischen und
bulgarischen Verträgen (…) zumin-
dest bis zum Unglückstag am 13. Juli
2013 keineswegs gewährleistet.“

Die Meyer Werft hatte die Kommis-
sion einberufen, nachdem am 13. Juli
2013 zwei rumänische Werkvertrags-
arbeiter bei einem Brand ums Leben
gekommen waren (> „Meilensteine
gegen Missbrauch“, S. 8). 

Rechtlos: Keine Lohnfortzahlung,
kein Kündigungsschutz
Die Expertengruppe berichtet von
Arbeits- und Lebensbedingungen,
die an die menschenverachtende
Ausbeutung im Frühkapitalismus
des 19. Jahrhunderts erinnern. Dem-
nach schwanken die täglichen Ar-
beitszeiten der Werkvertragsarbeiter

auf der Meyer Werft zwischen 20 Mi -
nuten und fast 24 Stunden. Wenn es
den Werkvertragsfirmen an Leuten
fehlt, werden diese zu Doppelschich-
ten verdonnert. Umgekehrt werden
sie unbezahlt nach Hause geschickt,
wenn es an Arbeit mangelt. 

Verbot: Verletzter darf nicht 
einmal Sanitäter aufsuchen
Eine Lohnfortzahlung bei Krankheit
oder Urlaub gibt es ebenso wenig
wie einen wirksamen Kündigungs-
schutz. Zudem werden ausländische
Werkvertragsarbeiter lediglich zu
den Mindeststandards ihres Heimat-
landes abgesichert. Ihre rumänische
Krankenversicherung reicht in
Deutschland aber maximal für eine
Notversorgung. 

Vorausgesetzt, sie können es sich
leisten und wagen es, sich um ihre
Gesundheit statt um ihre Arbeit zu
kümmern. Selbst die kostenlosen
medizinischen Leistungen der Meyer
Werft wurden durch osteuropäische

Werkvertragsarbeitnehmer nur 
„unterdurchschnittlich“ in Anspruch
genommen, hält die Task Force fest.
Und die, die kommen, nennen aus
Angst vor Repressalien bei der Be-
handlung ihren Namen nicht. Manch-
mal wird ihnen Erste Hilfe sogar 
verwehrt. In einem Fall verbot ein
Vorgesetzter einem Verletzten so-
gar, einen Sanitäter aufzusuchen.  

In den Wohnheimen leben die
ausländischen Beschäftigten oft auf
engstem Raum. Nach Recherchen
der Task Force hatte sich einer der
beiden Verunglückten mit zwölf 
weiteren Menschen ein 30 Quadrat-
meter großes Zimmer geteilt. Von 
Intimsphäre kann da keine Rede
mehr sein. Beschwerden beim Ver-
mieter helfen meist nicht weiter.
Schließlich ist dieser oft auch der
Arbeitgeber. Von Erschwerniszula-
gen aber können diese Menschen
nur träumen. Laut Task Force wurde
ihnen nur selten mehr als 8,50 Euro
pro Stunde bezahlt.

Arbeit 
in Angst
Ausländische Werkvertrags-
arbeiter arbeiten und leben
oft unter menschenunwürdi-
gen Bedin  gungen. Zu die-
sem Urteil kommt die Task
Force der Meyer Werft nach
dem Tod zweier Rumänen. B

ild
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Beschäftigungsverhältnisse nach Industriebranchen

Industrie Automobil 1  Luftfahrt     Stahl     Schiffbau     Alle        Anteil (%)

Stammbelegschaft 763.000 72.400      61.000 16.800      913.200 69,5

Leiharbeit 100.000 10.000        2.100       2.700       114.800 8,7

Werkvertrag 250.000 10.000      19.000       6.500      285.500      21,7

Gesamt 1.113.000 92.400      82.100    26.000    1.313.500    100,0

Quelle: IG Metall, November 2013; 1 = inkl. Zulieferer
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„Wir werden unsere neuen Möglich-
keiten nutzen, damit ein Missbrauch
von Werkverträgen verhindert wird“,
sagte der Betriebsratsvorsitzende
Thomas Gelder bei der Vertragsun-
terzeichnung am 16. September 2013.
„Bei der Bezahlung werden wir da-
rauf achten, dass der Mindestlohn
von 8,50 Euro in der Stunde als un-
terste Grenze verstanden wird. Gut
ist deshalb, dass wir uns darauf 

geeinigt haben, diesen Mindestlohn
regelmäßig und insbesondere bei
Facharbeitertätigkeiten auf seine
Verhältnismäßigkeit zu überprüfen.“

Der Vertrag trat am 1. Oktober 2013
in Kraft und endet am 28. Februar
2015. Kern der Vereinbarung ist, dass
die Werft künftig alle Werkvertrags-
unternehmen verpflichtet, bestimmte
Mindeststandards einzuhalten. Dazu
zählen
• ein Brutto-Mindestlohn von 8,50 

Euro pro Stunde für alle Werkver-
tragsbeschäftigten mit Ausnahme
der Auszubildenden.

• das Gebot, dass Werkvertragsun-
ternehmen Lohnnachweise, auch 
über im Ausland erbrachte Lohn-
zahlungen, der Werft auf Antrag 
vorlegen müssen.

• die Einhaltung der nationalen 
Arbeitszeitnormen.

• die Gewährung des gleichen Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes 
für Werkvertragsbeschäftigte wie 
für Stammmitarbeiter. Die Werft 
informiert die Werkvertragsbe-
schäftigten darüber in ihrer Mutter-
sprache und räumt dem Betriebs-
rat für diesen Bereich bei Verstö-
ßen ein Interventionsrecht ein.

• der Nachweis, dass die Unter-
bringung der Werkvertragsbe-
schäftigten den Zertifizierungs-
richtlinien der Kommunen und 
Behörden entspricht. 

Darüber hinaus sichert das Vertrags-
werk diese Vereinbarungen ab:
• Beratung: Die Werft stellt zur Kon-

trolle und Prüfung der Einhaltung 
der sozialen Mindeststandards 
eine dauerhafte Beratungskapazi-
tät für Werkvertragsbeschäftigte 
bereit. Hierbei wird der Betriebs-
rat einbezogen.

• Kontrolle: Eine paritätisch besetzte
„Arbeitsgruppe Werkvertrag“ über-
prüft die Einhaltung der Mindest-
standards und geht etwaigen Be-
schwerden nach. Die Werft wird 
die Arbeitsgruppe über Werkauf-
tragsunternehmen unterrichten, 
die die Verpflichtungen auf die 
Mindeststandards ablehnen bzw. 
nicht einhalten. In diesen Fällen 
ist über Konsequenzen zu beraten 
und gegebenenfalls das Vertrags-
verhältnis mit dem Werkvertrags-
unternehmen zu beenden.

• Information: Der Betriebsrat der 
Meyer Werft erhält erstmals Infor-
mations- und Mitwirkungsrechte 
im Bereich der Werkvertragsbe-
schäftigten. Ihm wird das Ein-
sichtsrecht in die Verträge gewährt,
dies unter Angabe über Firmen,

Meilensteine gegen Missbrauch
Die Meyer Werft und die IG Metall haben unter Beteiligung des Betriebsrates einen Hausta-
rifvertrag unterzeichnet, der die Arbeitsbedingungen von Werkvertragsbeschäftigten regelt.
Eine bundesweite Premiere. 

Thomas 
Gelder, 

Betriebsrats-
vorsitzender

der Meyer
Werft

Die Reaktion der Politik

Der Tod der beiden rumänischen Werk -
vertragsarbeiter am 13. Juli 2013 ver-
anlasste auch die Politik zum Handeln.

27. August: Die niedersächsische
Landesregierung beschließt, die 
Unterkunftssituation ausländischer
Werkvertragsarbeitnehmer per Ver-
ordnung zu verbessern. Die kommu-
nalen Spitzenverbände müssen dem
noch zustimmen. 

12. September: Die Stadt Papenburg
erlässt eine Zertifizierungsrichtlinie
für Wohnunterkünfte. Darin werden
u.a. die Mindestgröße von Wohn- 
und Schlafräumen sowie die Reini-
gungsintervalle vorgegeben. 

20. September: Acht Landesregie -
rungen bringen im Bundesrat einen
Gesetzentwurf „zur Bekämpfung des
Missbrauchs von Werkverträgen und
zur Verhinderung der Umgehung von
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen“
ein. Der Bundesrat stimmt dem An-
trag mehrheitlich zu. Nun muss sich
der Bundestag damit befassen.

27. November: CDU, CSU und SPD
verabschieden ihren Koalitionsver-
trag. Die neue Regierung will künftig
„rechtswidrige Vertragskonstruktio-
nen“ bei Werkverträgen verhindern.
Betriebsräte sollen Informations- 
und Unterrichtungsrechte erhalten.
Informationsrechte alleine seien
nicht ausreichend, um Nachteile für
Beschäftigte zu verhindern oder 
einen drohenden Arbeitsplatzabbau
abzuwenden, kritisiert die IG Metall.

Laufzeiten, Einsatzzeiten, Umfang
und Art der Arbeiten, Aufgabenge-
biete, Einsatzorte sowie die auftrags-
bezogene Entlohnung. 
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doppelt. Die meisten Abgeordneten mit Migrationshinter-
grund sind in der SPD zu finden (13), das sind im Verhält-
nis zu der Gesamtzahl der Abgeordneten der SPD 6,7
Prozent. Die Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen
haben mit 12,5 Prozent bzw. 11,1 Prozent den höchsten
Anteil von Abgeordneten mit Migrationshintergrund.
Schlusslicht sind die Unionsparteien (3,1 Prozent CDU;
1,8 Prozent CSU).
Der Anteil an Frauen im Bundestag ist in allen Parteien
gestiegen. Ihr Anteil beträgt 36 Prozent. Damit ist der
Bundestag zwar noch weit davon entfernt, ein Spiegel 
der Gesellschaft in Deutschland zu sein. Aber immerhin:
die Richtung stimmt. Mehr Infos unter: http://medien-
dienst-integration.de/artikel/mehr-abgeordnete-mit-
migrationshintergrund.html

++ Wilde Streiks vor 40 Jahren — 1973 legten hun-
derte türkische Beschäftigte von Ford die Arbeit nieder
und forderten bessere Arbeitsbedingungen. Im gleichen
Jahr traten erfolgreich Arbeiterinnen des Autozubehörun-
ternehmens Pierburg in den Ausstand und auch in ande-
ren Betrieben regte sich Widerstand gegen die ungleichen
Arbeitsbedingungen von ausländischen Beschäftigten
und Frauen. Die Arbeitskämpfe gingen als wilder Streik
in die Geschichte ein. In vielen Reportagen und verschie-
denen Filmen wurde zum 40. Jahrestag an die Streiks er-
innert. In einigen IG Metall-Regionen liefen Informations-
veranstaltungen. Sammlung von Berichten zu 40 Jahre
wilder Streik bei Ford: http://ford73.blogsport.de/
Kurzfilm zum Streik der Frauen bei Pierburg:
http://de.labournet.tv/video/6489/pierburg-ihr-kampf-
ist-unser-kampf

++ Internationale Wochen gegen

Rassismus — In diesem Jahr finden
die Internationalen Wochen gegen
Rassismus vom 10. bis zum 23. März
statt. Wie auch in den letzten Jahren
ruft die IG Metall dazu auf, sich in
den Betrieben mit zahlreichen Aktio-
nen zu beteiligen und die Wochen zu
nutzen, um Rassismus zum Thema
zu machen. Materialien können auf
der Seite des Interkulturellen Rates
heruntergeladen werden: 
www.internationale-wochen-
gegen-rassismus.de/materialien/

925/14

VIELFALT IM BETRIEB

++ Betriebsrätepreis für Vielfalt — Seit fünf Jahren
wird auf Initiative der Fachzeitschrift „Arbeitsrecht im 
Betrieb“ der Deutsche Betriebsrätepreis vergeben. In
diesem Jahr erhielten Mirze Edis und die Betriebsräte 
der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) den Be-
triebsrätepreis in Bronze für ihre erfolgreiche Gleichstel-
lungspolitik im Betrieb. Sie hatten einen Gleichstellungs-
bericht mit detaillierter Datenerhebung initiiert. Außerdem
arbeitet ein paritätisch besetzter Ausschuss regelmäßig
zur Förderung von Chancengleichheit im Unternehmen
und entwickelt Aktivitäten. Darüber hinaus wurden wei-
tere Betriebsräte für ihre beispielhaften Aktivitäten aus-
gezeichnet, etwa der Betriebsrat der Airbus Operation
GmbH, der ein Förderprogramm für Industriemeisterinnen
initiierte. Mehr Infos: www.bund-verlag.de/zeitschriften/
arbeitsrecht-im-betrieb/deutscher-betriebsraete-
preis/meldungen/20130507-Pressemeldung.php

++ Termin vormerken: IQ Kongress Februar 2014 —

Das Netzwerk Integra-
tion durch Qualifizie-
rung (IQ), das 2005
vom Bundesministeri-
um für Arbeit und So-
ziales initiiert wurde,
führt einen Kongress

zur Integration in Deutschland durch. Dieser findet am 4.
und 5. Februar 2014 in Berlin statt. Eingeladen sind unter
anderem Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen,
wie Betriebsräte und Vertrauensleute, sowie Sozialpart-
ner und Migrantenorganisationen. Diskutiert wird die
Frage, was Migrantinnen und Migranten in Deutschland
zur Sicherung der Fachkräftebasis leisten können. Mehr
Infos unter: www.iq-kongress.netzwerk-iq.de/iq-
kongress-start.html

++ Mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund

im Bundestag — Langsam, aber stetig zieht die Vielfalt
in den Deutschen Bundestag ein. Mehr Abgeordnete als
jemals zuvor haben Migrationshintergrund oder sind
Frauen. Von den 630 Abgeordneten haben laut einem 
Bericht des Mediendienstes Integration 37 der Parlamen-
tarier Migrationshintergrund. Das sind 5,9 Prozent der
Abgeordneten. Zum Vergleich: 19,5 Prozent der Einwoh-
ner Deutschlands haben Migrationshintergrund. 
Vor allem die Zahl der türkeistämmigen Abgeordneten 
ist gestiegen. Sie hat sich von fünf auf elf mehr als ver-

MELDUNGEN
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Ümit Öz hat klare Ziele – als Techni-
ker und als IG Metaller. In der Abtei-
lung „Akustik-Entwicklung“ bei den
Ford-Werken in Köln entwickelt er
leise Karosserien, als Vertrauens-
mann setzt sich der 40-Jährige seit
vielen Jahren für die Interessen sei-
ner Kollegen ein. Seit Anfang 2013

nimmt er an der Weiterbildung „Fit
für Ford“ teil. „Ich würde gerne Be-
triebsrat werden“, sagt er. „Dafür 
ist dieses Qualifizierungsprogramm
eine sehr gute Vorbereitung.“

Von den rund 55.000 Betriebsrätin-
nen und Betriebsräten in den von der 
IG Metall betreuten Betrieben wird
rund ein Drittel in den nächsten 
Jahren altersbedingt ihre Mandate
niederlegen. Sollten sich keine enga-
gierten Nachwuchskräfte finden, um
die Lücken zu schließen, wird die 
Interessensvertretung im Betrieb 
geschwächt. Zudem werden „junge“
Themen keine Rolle in der Betriebs-

10

Fit für Ford
Viele IG Metall-Betriebs -
rätinnen und Betriebsräte
werden in den nächsten 
Jahren altersbedingt ihre
Mandate niederlegen. Bei
den Ford-Werken in Köln
wurde daher ein wegwei-
sendes Qualifizierungspro-
gramm für Nachwuchskräfte
ins Leben gerufen. 

AUS- UND WEITERBILDUNG

Junge Menschen sind gemessen an ihrem Anteil in der Belegschaft in den Betriebsräten stark unterreprä -
sentiert. In NRW machen sie zwar 24 Prozent der Belegschaft, aber nur 7,1 Prozent der Betriebsräte aus. 

Ümit Öz, 
Vertrauens-

mann
Ford-Werke 

Köln
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Mitglieder

Junge Mitglieder im Betriebsrat unterrepräsentiert

Quelle: IG Metall NRW

arbeit mehr spielen. Um diesem
Trend entgegenzusteuern, hat Ben -
jamin Gruschka bei Ford ein weg -
weisendes Qualifizierungsprogramm
ins Leben gerufen. „Damit wollen
wir engagierte Kolleginnen und 
Kollegen systematisch an die Be-
triebsratsarbeit heranführen.“

Der 33-Jährige, der auch als 
ehrenamtliches Vorstandsmitglied
der IG Metall tätig ist, weiß, wovon 
er spricht. Seit 13 Jahren ist er im 
Betriebsrat tätig, seit rund einem
Jahr steht er den rund 900 Vertrau-
ensleuten bei den Kölner Ford-
Werken vor. Diese Wahl nahm er
zum Anlass, das Qualifizierungs  pro -
gramm „Fit für Ford“ gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen zu
überarbeiten und an die Bedarfe 
der Zukunft anzupassen. 

Auf der Agenda: Die Bedrohung
durch Graue Wölfe und Pro NRW
Heute besteht das Programm aus
insgesamt 27 Modulen, die umfas -
sendes Basis- und Detailwissen zu
betrieblichen, gewerkschaftlichen,
gesetzlichen und allgemeinpoliti-
schen Fragestellungen vermitteln.
Daher stehen nicht nur Punkte wie

„Tarifvertrag“ und „Betriebsverfas-
sungsgesetz“ auf der Agenda, sondern
auch migrationsspezifische Themen
wie der „Wilde Streik von 1973“ oder
die Gefahren, die von rechtsex tremen
Gruppierungen wie den Grauen Wölfen
oder Pro NRW für den betrieblichen 
Alltag drohen. Die Dozenten arbeiten
ehrenamtlich und steuern das Fach -
wissen aus ihrer Arbeit bei Ford, im 
Betriebsrat oder der IG Metall bei. 

Anfang 2013 ging das neue Pro-
gramm erstmals an den Start. Bis 
Februar 2014 treffen sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer alle zwei 
Wochen nach der Arbeit für eineinhalb
Stunden in den Räumen des Betriebs-
rates. Alle waren bereits als Vertrauens-
leute der IG Metall aktiv, alle wurden
auf Vorschlag ihrer Bereichs-Betriebs -
räte aus gewählt. Etwa die Hälfte der 
25 Männer und drei Frauen hat einen
Migra tionshintergrund, acht davon sind
als Angestellte tätig. Der Altersdurch-
schnitt liegt bei 33 Jahren. „Wir hatten
mehr Bewerber als Plätze“, zeigt sich
Gruschka über die Resonanz zufrieden.
Die Module des Programms will er in
Zusammenarbeit mit der IG Metall auch
in anderen Kölner IG Metall-Betrieben
zum Einsatz bringen. 
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AUS- UND WEITERBILDUNG

Am 1. April 2012 trat das „Gesetz zur
Verbesserung der Feststellung und
Anerkennung im Ausland erworbener
Berufsqualifikationen“, kurz „Aner-
kennungsgesetz“, in Kraft. Die dama-
lige Bundesregierung wollte damit
zum einen den Anreiz für Fachkräfte
aus dem Ausland erhöhen, nach
Deutschland zu kommen. Zum ande-
ren sollte das Gesetz die Qualifika -
tionspotenziale von hier lebenden
Migrantinnen und Migranten für die
Arbeitswelt erschließen und ihre 
Lebensleistung wertschätzen. Das
Problem: Gut gedacht heißt noch
lange nicht gut gemacht. 

„Angesichts der Komplexität des
Themas und der Vielzahl der am 
Verfahren Beteiligten gibt es nach
Anlaufschwierigkeiten keine größe-

ren Probleme mehr“, zieht Michael
van der Cammen, Leiter der Koordi-
nierungsstelle Migration bei der
Bundesagentur für Arbeit, Bilanz.
„Das Verfahren spielt sich ein.“

„Das Gesetz ist ein Schritt in die
rich tige Richtung“, hält Dušan Vesen-
jak vom Ressort Migration/Integra -
tion der IG Metall entgegen. „Die
Umsetzung aber ist mangelhaft.“ 

In Deutschland leben schätzungs-
weise mehr als zwei Millionen Men-

schen, die einen Berufsabschluss
aus dem Ausland vorweisen können.
Dennoch wurden seit Inkrafttreten
des Gesetzes nur rund 30.000 An-
träge auf Anerkennung eingereicht
(und in der Regel positiv beschie-
den). Auch Cammen räumt ein, dass
diese Zahlen „deutlich geringer aus-
fallen als vorherige Schätzungen“.
Obwohl der Industrie angeblich
massenhaft Techniker und Meister
fehlen, erhielten im ersten Jahr nur
120 Industriemechaniker eine Aner-
kennung. Fachkräfte aus Drittstaaten
wurden bisher kaum berücksichtigt. 

Warum liegt die Antragsquote so
niedrig? Warum ergreifen nicht mehr
Menschen die Initiative? Warum
fahren hochqualifizierte Ingenieure
weiterhin Taxi? Und warum gehen

erfahrene Ärztinnen weiter putzen?
Dafür gibt es mehrere Gründe.  

Für das Anerkennungsverfahren
sind je nach Ausbildung ganz unter-
schiedliche Stellen zuständig. Mal
sind es die Kammern, mal die Be-
zirksregierungen, mal die Hochschu-
len. Zudem haben bislang erst acht
der 16 Bundesländer einheitliche
Gesetze verabschiedet. Die auslän-
dischen Abschlüsse sind nicht im-
mer 1:1 mit den deutschen vergleich-

bar. Wenn bei einer ausländischen
Berufsqualifikation ein Baustein fehlt,
wird daher in Deutschland nur eine
Teilanerkennung ausgesprochen. Die
notwendige Nachqualifizierung aber
schießt vielfach über das Ziel hinaus. 

Realitätsfern: Drei Wochen 
Bedarf, ein Jahr Weiterbildung
„Die Angebote gehen an der Wirklich-
keit vorbei“, beobachtet Stephan
Schiele vom Netzwerk „Integration
durch Qualifizierung (IQ)“. „Da wer-
den Leute in Maß nahmen geschickt,
die bis zu einem Jahr dauern können,
obwohl ihnen nur ein Bau stein von
drei Wochen fehlt.“  

Hinzu kommen die finanziellen Be-
lastungen. Abgesehen vom Verdienst-
ausfall und den Kosten für die Be-
schaffung von Urkunden, Überset-
zungen und Beglaubigungen fallen
für die Nachqualifizierungen in der
Regel rund 350 Euro, in besonderen
Fällen sogar bis zu 1.000 Euro an. Viel
Geld für Menschen, die oft schon da-
mit kämpfen, sich und ihre Familien
über die Runden zu bringen.  >

Mehr Schein als Sein
Fachkräftemangel in Deutschland? Ein Randproblem. 
Zu diesem Fazit muss kommen, wer die Wirksamkeit 
des neuen Anerkennungsgesetzes überprüft. Fakt ist: 
Die Erfolge bleiben weit hinter den Erwartungen zurück.  

Michael van
der Cammen,  

Koordinie-
rungsstelle

Migration 
bei der Bun-
desagentur

für Arbeit

Dušan 
Vesenjak,
Ressort 
Migration/
Integration
der  
IG Metall

Foto: ©Ingo Bartussek – Fotolia.com
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AUS- UND WEITERBILDUNG

Wer Mitglied werden will, kann
am Arbeitsplatz IG Metall- 
Vertrauens leute oder andere 
Kolleginnen und Kollegen 
ansprechen, die der IG Metall 
angehören. 
Informationen im Internet:
www.igmetall.de
per Telefon: 069/6693-2578
per E-Mail:
mitglieder@igmetall.de

DEINE MEINUNG ZÄHLT

Schreib uns, was du zu sagen hast!
Schreib uns deine Meinung 
zur IGMigration per E-Mail: 
igm-migration@igmetall.de
oder mit der Post an: 
IG Metall Vorstand
FB Zielgruppenarbeit und 
Gleichstellung 
Ressort Migration/Integration
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60329 Frankfurt am Main

MITGLIED WERDEN –
SO GEHT’S

Bundesmigrationskonferenz
2014!

Vom 2. bis 4. April 2014 findet unter
dem Motto „Eine neue Willkommens-
kultur mit der IG Metall ge stalten“ im
Bildungszentrum Sprock hövel unsere
10. Bundesmigrationskonferenz statt.
120 Delegierte mit und ohne Migra -
tionshintergrund werden dabei mit
hochkarätigen Expertinnen und 
Experten über die Neuordnung der 
europäischen Zuwanderungsströme,
Anerkennung und Teilhabe, Rassis -
mus und viele andere Themen dis -
kutieren und deutlich machen, wie 
eine neue Willkommens- und Aner -
kennungs kultur in Unternehmen 
und Gesellschaft aussehen sollte. 

Ein Bildungsträger, der für die Bun -
desagentur für Arbeit aktiv wird,
muss mit 15 Teilnehmern kalkulie-
ren, wenn er eine Nachqualifizie-
rung wirtschaftlich durchführen will. 

Große Koalition: „Wir passen
das Gesetz wo notwendig an“
Vielen Migrantinnen und Migranten
werden daher nicht die Lehrgänge
angeboten, die ihren individuellen
Bedarf decken, sondern solche, die
gerade aus gelastet werden müs-
sen. Vor diesem Hintergrund fordert
Vesenjak drei Dinge: Das Recht auf
ein Verfahren in ein Recht auf Aner-
kennung zu wandeln. Die Gebühren
für das Verfahren zu senken. Und
Nachqualifizierungen bezahlbar an-
zubieten.

Selbst die neue Bundesregierung
sieht Handlungsbedarf. „Wir wer-
den das Anerkennungsgesetz wo
notwendig anpassen“, heißt es im
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und
SPD. Künftig soll die finanzi elle 
Unterstützung der Teilnehmerinnen
ebenso verbessert werden wie die
Beratung und die Betreuung. Und:
„Für Menschen, die sogenannte 
informelle Kompetenzen erworben
haben, die sie nicht durch Zertifika-
te belegen können, wollen wir neue
Verfahren entwickeln und erproben,
die zu Transparenz und Anerken-
nung führen.“

Mehr Infos: 
www.anerkennung-in-deutschland.de
www.fachstelle-anerkennung.de
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RECHT UND GESETZ

++ Weiterhin Visumspflicht für

Türken  — Der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) entschied, dass tür-
kische Staatsangehörige weiterhin
für die Einreise nach Deutschland
ein Visum benötigen. Die türkische
Klägerin hatte sich auf ein Zusatz-
protokoll zum Assoziierungsabkom-
men der Europäischen Union mit 
der Türkei berufen, nach dem freier
Dienstleistungsverkehr zugesichert
wird. Sie argumentierte, passiv
Dienstleistungen in Deutschland in
Anspruch nehmen zu wollen. Das
Gericht gab ihr nicht recht. Die pas -
sive Dienstleistungsfreiheit sei nicht
im Abkommen eingeschlossen.  
Europäischer Gerichtshof vom
24.09.2013, AZ: C 221/11 

++ Anspruch auf Hartz IV für 

EU-Bürgerinnen und -bürger  —

Neu einreisende Ausländerinnen 
und Ausländer konnten bislang in
Deutschland keine Hartz IV-Leistun-
gen beantragen. Das Bayerische Lan-
desgericht entschied dazu nun, dass
diese Regelung gegen das geltende
EU-Recht der Gleichbehandlung ver-
stoße. Geklagt hatte ein italienischer
Staatsangehöriger, dessen Antrag
auf Hartz IV abgelehnt worden war.
Weil in vergleichbaren Fällen andere
Landessozialgerichte gegenteilig
entschieden hatten, ließ das Landes-
sozialgericht die Revision zu. Um 
eine einheitliche Rechtspraxis herzu-
stellen, soll nun das Bundessozial-
gericht entscheiden. Bayerisches
Landessozialgericht vom 19.06.2013,
AZ: B 14 AS 51/13

++ Kein Zwang zur Teilnahme an

Integrationskurs — Nach dem
Aufenthaltsgesetz ist ein Ausländer
zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs verpflichtet, wenn er in beson-
derer Weise integrationsbedürftig ist

und die Ausländerbehörde ihn zur
Teilnahme am Kurs auffordert. Der
Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg stellte nun klar, dass
Ausländerbehörden bei Integrati-
onskursen ihren Ermessensspiel-
raum nutzen müssen. Geklagt hatte
eine 62-Jährige, die zur Teilnahme
an einem Integrationskurs verpflich-
tet wurde. Für die Frau, die unter 
einer Krankheit leide, sei die Teil-
nahme jedoch unzumutbar, so das
Gericht. Außerdem sei sie nicht in
besonderer Weise integrationsbe-
dürftig. Verwaltungsgericht Karlsruhe
vom 12.06.2013, AZ: 11 S 208/13 

++ Aufenthaltstitel auch für

Patchworkfamilien — Nach einem
Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts kann ein Aufenthaltstitel auch
in Patchworkfamilien erteilt werden.
Patchworkfamilien sind Familien, in
denen Kinder aus früheren Bezie-
hungen eingebracht werden. In die-
sem Fall hatte der ausländische Klä-
ger zwei gemeinsame Kinder mit ei-
ner ebenfalls ausländischen Partne-
rin, die ihrerseits noch ein Kind mit
deutscher Staatsangehörigkeit hat.
Er beantragte eine Aufenthaltser-
laubnis, um eine familiäre Lebens-
gemeinschaft mit seiner Lebensge-
fährtin und den beiden gemeinsa-
men Töchtern herstellen zu können.
Das Bundesverwaltungsgericht ur-
teilte, dass in einem außergewöhn-
lichen Härtefall ein Aufenthaltstitel
beansprucht werden kann. Der in
Artikel 6 Grundgesetz festgelegte
Schutz der Familien müsse beachtet
werden. Bundesverwaltungsgericht
vom 30.07.2013, AZ: 1 C 15.12

++ „Freiwillige“ Ausreise — Das
Bundessozialgericht hat entschie-
den, dass abzuschiebende Flücht -
linge nicht gegen ihren Willen
schriftlich erklären müssen, dass 
sie „freiwillig“ aus Deutschland 
ausreisen. In dem Fall verlangte die
malische Botschaft für die Ausstel-
lung von Passpapieren eine solche
Ehrenerklärung. Die Klägerin lehnte
ab, diese zu unterschreiben. Da sie
ohne Passpapiere nicht abgescho-
ben werden konnte, sie aber nach
den gesetzlichen Vorgaben am Asyl-
verfahren mitwirken muss, kürzten
die Behörden ihr die Grundleistun-
gen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz. Die obersten Sozial-
richter gaben der Frau nun recht.
Niemand könne gezwungen werden,
eine solche Erklärung zu unter-
schreiben, wenn es nicht sein Wille
wäre. Bundessozialgericht vom
30.10.2013, AZ: B 7 AY 7/12 R

++ Keine Befreiung vom 

Schwimmunterricht — Muslimi-
sche Schülerinnen müssen am
Schwimmunterricht teilnehmen,
wenn sie einen Burkini – also einen
den ganzen Körper verhüllenden 
Badeanzug – tragen könnten. Dies
urteilte das Bundesverwaltungs -
gericht im Fall eines muslimischen
Mädchens, das sich weigerte, am 
gemeinsamen Schwimmunterricht
der Jungen und Mädchen teilzuneh-
men. Nach Ansicht des Gerichts 
vermittelt das Grundrecht der 
Glaubensfreiheit keinen Anspruch
darauf, in der Schule nicht mit den
Verhaltensgewohnheiten von Mit-
schülern konfrontiert zu werden. 
Eine Befreiung vom Unterricht aus
religiösen Gründen könne es nur in
absoluten Ausnahmefällen geben.
Bundesverwaltungsgericht vom
11.09.2013, AZ: 6 C 25.12
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Herr Narin, Sie haben den NSU-Un -
tersuchungsausschuss des Bun des -
tages intensiv beobachtet. Warum?
Narin: Ich vertrete die Hinterbliebe-
nen des mutmaßlich von der NSU 
ermordeten Theo Boulgarides als
Rechtsanwalt und versuche ihrem
Wunsch nach vollständiger 
Aufklärung 
Geltung zu 
verschaffen. 
Der laufende
NSU-Straf -
prozess in
München kann das aufgrund seines
sehr eingeschränkten Untersu-
chungsgegenstandes nicht leisten.
Deshalb habe ich den Untersuchungs -
ausschuss mit Ausnahme weniger
Sitzungen fast vollständig verfolgt.

Was haben Sie erlebt? Welches 
Migranten-Bild herrscht in 
deutschen Behörden vor?
Narin: Das Bild der Migranten, ins -
beson dere das türkischer Menschen,
ist von tiefstem Rassismus geprägt.
Das gilt ausnahmslos für alle an 
dem Fall beteiligten Behörden von
Bund und Ländern.

AUS POLITIK UND GESELLSCHAFT

„Der Ausschuss ändert nichts“

Können Sie ein Beispiel nennen?
Narin: Nachdem die Ermittler die 
Täter über Jahre hinweg im Umfeld
der Opfer gesucht, aber keine Spur
gefunden hatten, versteiften sie
sich auf die These eines kriminel-
len, türkischen Geheimbundes, der
so konspirativ agiere, dass nicht
einmal die Mitglieder wüssten, dass
sie Mitglieder seien. Der Geheim-
bund vertrete einen rigiden Ehren-

kodex, der seiner-
seits so geheim sei,
dass diesen niemand
kenne. Die Opfer 
hätten dagegen ver-
stoßen, und deshalb

mussten sie, so die Logik der Ermitt-
ler, sterben. Bei deutschen Opfern
wäre so etwas niemals möglich 
gewesen.

Gab es keinerlei vernünftige 
Ansätze?
Narin: Doch. Der Profiler des baye-
rischen Landeskriminalamtes legte
im Sommer 2006 eine Fallanalyse
vor, die dem Duo Uwe Bönhardt
und Uwe Mundlos sehr nahe kam:
zwei Täter aus dem rechtsextremem 
Milieu, die als missionsgeleitete
Einzeltäter Türken ermorden. Nach-
dem diese Hypothese der zentralen

Ermittlungseinheit BAO Bosporus 
in Nürnberg vorgelegt worden war, 
gaben die Innenministerien von 
Bayern und Baden-Württemberg
noch am gleichen Tag eine Gegen -
hypothese in Auftrag. Das bayerische
Innenministerium beschloss zudem
eine Medienstrategie, die verhin -
derte, dass in der Öffentlichkeit 
rassistische Motive als Ursache für
die Mordserie diskutiert wurden.
Das könne eine Hysterie in der tür -
kischen Bevölkerung auslösen, 
sagte der BAO-Chefermittler damals.
Lieber nahmen die Verantwortlichen
in Kauf, dass die Angehörigen der 
Opfer in der Öffentlichkeit weiter 
als Drogenhändler, Pädophile, 
Menschenschmuggler und Schutz-
gelderpresser diffamiert wurden.

Warum war der Widerstand gegen
das Täterprofil so groß?
Narin: Das Profil passte nicht in die
offizi elle Staatsdoktrin. Die besagte,
dass es in Deutschland keinen rech-
ten Terrorismus gibt. Daher musste
überall das Bild des „kriminellen 
Türken“ verbreitet werden. Dafür
wurden Spuren verwischt und Be-
weise unterschlagen. Beispielsweise
erfassten Überwachungskameras
Bönhardt und Mundlos, als sie ihr
Nagelbombenattentat 2004 in Köln
vorbereiteten. Verschiedene Zeu -
ginnen, denen das Video vorgespielt
wurde, erkannten die beiden darauf
später wieder. Dennoch wurde in
Bayern auf höchster Führungsebene
beschlossen, diese Spur nicht weiter
zu verfolgen. Das Video bekam nicht
einmal eine Asservatennummer und
existierte damit offiziell gar nicht
mehr. Ich persönlich habe es neun
Jahre nach dem Kölner Anschlag
beim BKA sichergestellt. Nach zehn
Jahren wäre es vernichtet worden, 
so wie viele andere Beweise auch.

Yavuz Narin, Beobachter des NSU-
Untersuchungsausschusses 

Polizei und Verfassungs-
schutz haben die Opfer der
NSU-Mordserie viele Jahre
wie Täter behandelt. Wie
konnte es dazu kommen?
Welches Migranten-Bild
herrscht in deutschen 
Behörden vor? Und was 
wird der Untersuchungs -
ausschuss des Bundestags
bewirken? Über diese Fragen
sprach die IGMigration mit
dem Münchener Rechtsan-
walt Yavuz Narin. 

»Das Bild der Migranten ist von
tiefstem Rassismus geprägt.
Das gilt ausnahmslos für alle an
dem Fall beteiligten Behörden.«

Fo
to

: J
ür

ge
n 

Po
hl

igmigration_Nr_25_2014:druck  22.01.14  09:58  Seite 14



Sind Sie selbst ins Fadenkreuz 
rassistisch motivierter Ermittlun-
gen geraten?
Narin: Ja. Nachdem ich das Mandat
der Familie Boulgarides übernom-
men hatte, wurden auch Ermittlun-
gen gegen mich aufgenommen.
Und zwar von demselben Ermittler,
der die Familie über Jahre hinweg
mit verbalem Dreck beschmissen

und die min-
derjährige
Tochter unmit-
telbar nach
dem Mord ge-
fragt hatte, ob
der Vater sie

sexuell missbraucht habe. Am Tat-
ort Boulgarides fielen übrigens we-
nige Tage nach dem Mord Anhänger
des verurteilten Rechtsterroristen
Martin Wiese auf. Der Beamte hielt
es bis zum heutigen Tag nicht für
notwendig, diese Personen näher
zu überprüfen.

Hat es bei den Behörden intern
keine Widerstände gegen diese
Praxis gegeben?
Narin: Ich habe viele Ermittler ken-
nengelernt, die diese Praxis, nach-
dem sie aufgeflogen war, sehr kri-
tisch sahen und sie auch ändern
wollten. Diese Leute aber wurden
oft mundtot gemacht, mit Geheim-
nisverratsprozessen überzogen
oder zwangsversetzt.

Glauben Sie, dass die Ergebnisse
der Untersuchungsausschüsse 
dazu beitragen werden, das 
Migranten-Bild in den deutschen
Behörden zu verändern?
Narin: Nein, ganz bestimmt nicht.
Der Untersuchungsausschuss des
Bundestages wurde angesichts des 
bevorstehenden Bundestagswahl-
kampfes in einem Burgfrieden von
CDU und SPD beendet. Bis zum
Schluss haben sich die Parteien 
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AUS POLITIK UND GESELLSCHAFT

Der Untersuchungsausschuss des
Bundestages hat erst durch die 
Fernsehnachrichten erfahren, dass
ihm dieses Video durch die Bun-
desstaatsanwaltschaft vorenthalten
worden war.

Wie verhielten sich die Ermittler 
auf der Arbeitsebene?
Narin: Abgesehen von den vielen
Seilschaften zwi-
schen Neonazi-
Szene, Verfas -
sungsschutz und
Polizei, die im 
Zuge des Unter -
suchungsaus -
schusses aufgedeckt wurden, 
kamen die rassistisch geprägten
Vorgaben vielen Ermittlern persön-
lich entgegen. Getreu dem Motto
„Es kann nicht sein, was nicht sein
darf“ verwarf etwa im Hamburger
Fall derselbe Chefermittler, der das
Mordopfer Süleyman Taşköprü 
zuvor als Schmarotzer bezeichnet
hatte, die Fallanalyse des bayeri-
schen Profilers als unwissenschaft-
lich. Stattdessen flog er einen
Wahr sager aus dem Iran ein, der
mit der Seele des Opfers in Kontakt
trat und anschließend einen jungen
Türken als Täter benannte.

Ein Einzelfall?
Narin: Keineswegs. Die Kölner Er-
mittler wandten sich an eine Wahr-
sagerin aus München, die über das
Rauschen unbespielter Kassetten
in Kontakt mit dem Jenseits trat,
um den Mörder zu finden. Dabei
gilt in Nordrhein-Westfalen seit 
den Zeiten der Weimarer Republik
ein Gesetz, das okkulte Ermitt-
lungsmethoden ausdrücklich ver-
bietet. Unter vier Augen hat mir ein
Ermittler einmal gesagt: Wenn man
wirklich gewollt hätte, hätte man
die Täter in drei oder vier Tagen 
gehabt.

geweigert, die eigentliche Ursache,
nämlich den institutionellen Rassis-
mus in diesem Land, beim Namen zu
nennen. Im Abschlussbericht taucht
dieses Wort nicht auf. Zudem gibt es
keine Empfehlung an den neuen
Bundestag, diesen Ausschuss fort -
zusetzen.

Aber der Bericht listet konkrete 
Forderungen auf. 
Narin: Wenn wir das Rassismus-Pro-
blem bei den Ermittlern nicht offen
ansprechen, wird es keine signifikan-
ten Änderungen geben. Die Ermittler,
die im Auftrag der Bundesstaatsan-
waltschaft im NSU-Umfeld ermitteln,
sind bis heute dieselben geblieben.
Weder sie noch die Staatsanwälte
wurden für ihr klägliches Versagen
dienst- oder strafrechtlich belangt.

Glauben Sie, dass sich eine 
Mordserie wie die des NSU in
Deutschland wiederholen kann?
Narin: Wenn wir uns allein auf die
Sicherheitsbehörden verlassen 
würden, wäre das möglich. Aber 
der Unter suchungsausschuss hat 
die Zivilgesellschaft sensibilisiert,
die Kirchen, die Gewerkschaften und
die freie Presse. Zudem leben wir in
einem Rechtsstaat, der weitgehend
funk tioniert. Und alle zusammen
werden, das hoffe ich, den Behör-
den künftig genauer auf die Finger
schauen.

Herr Narin, wir danken für das 
Gespräch.

Bericht des NSU-Untersu-
chungsausschusses des
Deutschen Bundestages:  

www.bundestag.de/bundestag/
ausschuesse17/ua/2untersuchungs-
ausschuss/Vorl__ufer_Bericht/
Vorl__ufiger_Bericht.pdf

»Wenn wir das Rassismus-
Problem bei den Ermittlern nicht
offen ansprechen, wird es keine
signifikanten Änderungen geben.«
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Bildquelle: gfp/köln: Urban Art meets Union

Der Wettbewerb fand in Koopera-

tion der IG Metall mit dem Kölner 

CityLeaks Urban Art Festival 2013

statt. Das Thema: „Zeit! Arbeitszeit

ist Lebenszeit!“ Jim Avignon lebt

derzeit in Berlin und war einer 

von sieben internationalen 

Streetart-KünstlerInnen, die an

dem Wett bewerb rund um unser

Bildungszentrum in Sprockhövel 

teilnahmen. Avignon, Jahrgang 1968,

arbeitet als Maler, Musiker, Illustra-

tor, Pop-Art-Künstler. Mehr Infos 

dazu aktuell unter: www.igmetall-

sprockhoevel.de

Urban Art meets Union: Mit diesem Entwurf beteiligte sich Jim Avignon an dem gleichnamigen
Wettbewerb zur Gestaltung der Fassade des IG Metall-Bildungszentrums in Sprockhövel.
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